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Informationspflichtige Stelle 

Sie sind als Behörde des Landes „informationspflichtige Stelle“ (§ 2 Absatz 3 Nummer 1 IZG-SH), 

auch als „Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden“ (§ 2 Absatz 4 Nummer 3 IZG-SH), 

da im Zusammenhang mit dem Unterbleiben von vorgesehenen Löschungen stehende Informationen  

keine Tätigkeit „als Organe der Rechtspflege“ betrifft. 

 

Dataport AöR ist eine „informationspflichtige Stelle“ (§ 2 Absatz 3 Nummer 1 und 2 IZG-SH), 

die keiner Ausnahme (§ 2 Absatz 4 IZG-SH) unterliegt.  

Dass die Daten für eine  

„Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden“ (§ 2 Absatz 4 Nummer 3 IZG-SH)  

„aufbewahrt“ werden,  

spielt für etwaige Ausschlussgründe („als Organe der Rechtspflege tätig“) keine Rolle,  

da „Bereithalten“ nur dann eine Rolle spielt,  

wenn die Stelle, die „aufbewahrt“ nicht „informationspflichtig“ ist (§ 2 Absatz 5 IZG-SH). 

Dass es noch andere Gesetze gibt, 

die womöglich Zugang zu diesen Daten gewähren könnten, spielt keine Rolle: 

„Rechte auf Zugang zu Informationen, die andere Gesetze einräumen, bleiben unberührt.“ 

(§ 3 letzter Satz 2 IZG-SH) 

Das IZG SH enthält keine Subsidiaritätsklausel, die einen Nachrang der Regelungen des IZG 

gegenüber anderen, spezielleren Regelungen zur Akteneinsicht oder zum Informationszugang 

bewirken könnte. (VG Schleswig, 03.05.2017, 8 A 74/15) 

Bei den vom Antragsteller gewünschten Daten handelt es sich um Informationen,  

die bei einer informationspflichtigen Stelle vorliegen.  

Ausnahmen sind abschließend in den §§ 9, 10 IZG-SH geregelt. 

 

Kein Ausschlussgrund aus § 9 IZG-SH ist anwendbar. 

Es sind keine personenbezogenen Daten betroffen. (§ 10 Satz 1 Nummer 1 IZG-SH) 

Es gibt keinerlei Regelung im IZG-SH, 

die der Regelung aus §33 Absatz 2 LDSG-SH  

(„Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen“) 

auch nur im Entferntesten ähnelt. 

 

Vgl. OVG Berlin-Brandenburg im Urteil vom 1.12.2021 - 12 B 23/20, https://dejure.org/2021,53113 

(dortige IFG-Bln und Bln-DSG entsprechen IZG-SH und LDSG-SH) 

Zuständigkeit 

Da Auskunftsbegehren nach individuellen personenbezogenen Datenspeicherungen von Ihnen 

zentral bearbeitet werden und es auf „zuständig“ im IZG auch nicht ankommt, sondern nur auf das 

„vorhanden“, erscheint es nicht statthaft mich an die jeweilige Staatsanwaltschaft zu verweisen. Sie 

können die MESTA-Daten personenbezogen nur auswerten, weil die Daten bei Ihnen vorhanden sind, 

also sind die Daten auch für andere Auswertungen bei Ihnen „vorhanden“. 

IZG-MESTA-Löschen-Vergessen 18.10.2024 Seite   von  3 4
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